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1. Disclaimer – Rechtliche Verbindlichkeit 

Die BDLF hat keine Rechtskraft (Art. 8 Abs. 3 und 21 VEG, SGF 124.1). 

Der Staat Freiburg übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der 

Wiedergabe der Erlasse in elektronischer Form. Diese Dokumente werden nicht durch eine 

elektronische Unterschrift geschützt. 
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2. Definition und Merkmale der BDLF 

2.1. Definition der BDLF 

Die BDLF ist eine 

> zweisprachige, 

> elektronische Datenbank, 

> die Zugriff auf die freiburgische Gesetzgebung gibt, und dies 

> in Form konsolidierter* Erlasse 

> in der an einem bestimmten Datum geltenden Fassung (standardmässig am Stichtag**). 

 

* Die Konsolidierung besteht darin, in einen vollständigen Haupterlass die Änderungen einzufügen, 

die dieser an einem bestimmten Datum erfährt, so dass alle Artikel mit dem an diesem Zeitpunkt 

geltenden Text in ein und demselben Dokument enthalten sind. 

In einem solchen Haupterlass, beispielsweise einem Gesetz mit 34 Artikeln, soll eine einzige 

Bestimmung – Artikel 4 – geändert werden. Zu diesem Zweck wird der Grosse Rat ein 

Änderungsgesetz mit zwei Artikeln erlassen: einer davon enthält die Änderung, der andere regelt das 

Inkrafttreten. Die Konsolidierung besteht nun darin, im Haupterlass den ursprünglichen Text von 

Artikel 4 durch die neue Fassung von Artikel 4 zu ersetzen und so eine neue, konsolidierte Version 

des Erlasses mit seinen 34 nach der Änderung geltenden Artikeln zu erstellen. 

** Der Stichtag ist das neueste Datum, auf das sämtliche Erlasse der BDLF nachgeführt worden 

sind. Dieses Datum ist unten auf der Suchseite angegeben. 

 

2.2. Merkmale 

> Zweisprachig: Französisch und Deutsch 

> Dateiformate: Microsoft Word und Adobe PDF 

> Systematische Einordnung der konsolidierten Erlasse: wie in der SGF 

> Frühere Versionen ab 1. Juli 1996*** 

> Links auf die chronologischen (ASF-)Dokumente, die zu jeder Version gehören und umgekehrt 

> Möglichkeit, Links (Verknüpfungen) zu erstellen, die immer zur neuesten Version der gewählten 

Systematiknummer (dauerhafte Links) oder zu einer in einem bestimmten Zeitraum geltenden 

Version führen (feste Links). 

 

*** Die früheren Versionen eines Erlasses werden nur im Internet abrufbar sein, falls dieser am 1. 

März 2011 oder später in Kraft war. Vor diesem Datum ausser Kraft getretene Versionen können 

beim Amt für Gesetzgebung per E-Mail bezogen werden. 

 

2.3. Was Sie in der BDLF nicht finden 

> Gesetzes- oder Dekretsentwürfe und dazugehörige Botschaften 

> Arbeiten des Grossen Rates (Anträge der parlamentarischen Kommissionen, Änderungsanträge 

und Beratungen) 

> Zusatzinformationen zur ASF (Referenden und Promulgierungen) 

 

Um zu den oben aufgeführten Informationen zu gelangen, klicken Sie in der seitlichen 

Navigationsleiste auf «Links». 
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3. Gängige Suchmethoden 

Dieser Abschnitt zeigt, wie man einen geltenden Erlass findet mit Hilfe: 

> seiner Systematiknummer oder der Systematik 

> seiner offiziellen Abkürzung 

> eines Wortes oder eines Ausdrucks aus seinem Titel 

> eines Wortes oder eines Ausdrucks aus dem Text 

und wie man Suchergebnisse speichert. 

 

3.1. Systematiknummer, Systematik und offizielle Abkürzung als Suchkriterien 

Die Systematiknummer oder die offizielle Abkürzung eingeben [1] 

ODER: Die Systematik des betreffenden Teils aufklappen. Siehe [2] und [3] 

Um die Suche auf die ausser Kraft getretenen Erlasse auszudehnen, markieren Sie das Feld [4]. 

Um die Suche auf bestimmte Erlasskategorien einzuschränken, heben Sie die nicht gewünschten 

Markierungen auf [5]. 
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3.2. Wort oder Ausdruck aus dem Titel als Suchkriterium 

> Klicken Sie auf «Volltextsuche», 

> geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein, 

> markieren Sie das Feld [1], 

> überprüfen und ändern Sie bei Bedarf die übrigen Einstellungen auf dieser Seite. 

 

 

 

3.3. Wort oder Ausdruck aus dem Text als Suchkriterium 

> Klicken Sie auf «Volltextsuche», 

> geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein, 

> vergewissern Sie sich, dass die Markierung «Nur im Titel suchen» aufgehoben ist [1], 

> überprüfen und ändern Sie bei Bedarf die übrigen Einstellungen auf dieser Seite. 

 

Geben Sie den Suchbegriff in der Sprache ein, die Sie für die Suche gewählt haben (ganz unten auf 

dem Bildschirm). Die gesuchten Wörter werden nicht übersetzt (es gibt keinen Thesaurus). 

 

Standardmässig sucht das Programm: 

 

> alle eingegebenen Wörter: alle müssen irgendwo im Dokument vorkommen (wie mit dem 

Operator AND oder UND) 

> alle Wörter die die eingegebene Zeichenfolge enthalten (wie mit dem Platzhalterzeichen: *) 

> Beispiel: Mit dem Suchbegriff Architekt findet man auch Architektur, Architektenverein, 

architektonisch, Kantonsarchitekt usw. 
 

Phrasensuche: Um einen bestimmten Ausdruck (Wortfolge) oder eine bestimmte Form eines 

Wortes zu finden, muss der Suchbegriff in Anführungszeichen gefasst werden. 

> Gross- und Kleinbuchstaben werden gleich behandelt, auch wenn der Suchbegriff in 

Anführungszeichen steht. 

> Flexionen (Deklination/Plural, Konjugation) werden nur berücksichtigt, wenn sie genau die 

eingegebene Zeichenfolge enthalten (Beispiele: Mit dem Suchbegriff Kind findet man auch 

Dokumente, in denen nur die Pluralform ‚Kinder‘ vorkommt; dagegen findet man mit Arzt 

keine Dokumente, in denen nur ‚Ärzte‘ vorkommt (denn ä ≠ a); mit verjährt findet man 
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Dokumente, in denen nur ‚verjährten‘ vorkommt‚ hingegen keine Dokumente, in denen nur 

die Form ‚verjähren‘ vorkommt. 

 

Um Dokumente zu finden, die eines oder mehrere der eingegebenen Wörter enthalten (wie mit 

dem Operator OR bzw. ODER), muss zwischen den Wörtern das Zeichen | eingefügt werden 

(Tastenkombination AltGr + 7) (nicht etwa die Taste 1, auf der ein ähnliches Zeichen steht). 

 

> Gibt man z.B. Richter | Gericht ein, so enthält das Suchergebnis gegebenenfalls auch 

Dokumente, die nur eines der beiden Wörter enthalten. Diese Suchmöglichkeit besteht auch, 

wenn die Suche auf die Erlasstitel beschränkt wird. 

 

3.4. Speicherung von Suchergebnissen 

Im Kopf der Liste der Suchergebnisse werden jeweils die benutzten Suchkriterien und eine Funktion 

«Resultate exportieren» angezeigt, mit der sich die Liste als Excel-Datei herunterladen lässt. 

Diese Excel-Datei enthält die Systematiknummer, den Titel und die allfällige Abkürzung der 

gefundenen Erlasse sowie einen Hyperlink zu jedem von ihnen in der BDLF. Sie kann wie jede Excel-

Datei gespeichert und geändert werden. Da die Suchkriterien nicht exportiert werden, kann es 

nützlich sein, diese manuell in die Datei hineinzukopieren (z.B. in die Kopfzeile der Druckseite). 

Beispiel: 
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4. Erweiterte Funktionen 

Dieser Abschnitt zeigt, wie man: 

> eine Volltextsuche verfeinert oder einschränkt 

> eine frühere Erlassversion findet 

> Links zu einem Erlass einrichtet 

> zwei Erlasse nebeneinander anzeigt (z.B.: Deutsch/Französisch oder zwei Versionen) 

> chronologische Quellen sucht: 

> von einem konsolidierten Erlass aus 

> direkt in der Amtlichen Sammlung (ASF) [mit ASF-Nr., im Titel, im Volltext] 

 

4.1. Eine Volltextsuche verfeinern oder einschränken 

Im Titelbalken «Resultate» auf den Link [Suche verfeinern] klicken; das Programm zeigt nun die 

bei der letzten Suche verwendeten Wörter und die Möglichkeiten, die Suche einzuschränken, an. 

Mehrfache Einschränkungen sind möglich. 

> Einschränkung nach Rechtsgebiet(en) = Teil (1–9) oder Unterabschnitt der Systematik 

(Gewünschtes ankreuzen) 

> Einschränkung nach Erlasskategorie(n) (z.B. nur die Gesetze und die Dekrete) 

> Einschränkung nach Sprache 

> Einschränkung nach Zeitraum (Datum eingeben und Gültigkeitsstatus an diesem Datum wählen) 
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4.2. Eine frühere Erlassversion finden 

Wichtiger Hinweis 

Bei der Einführung der neuen Anwendung zur Verwaltung der BDLF wurde beschlossen, nur 

diejenigen früheren Erlassversionen zu übernehmen, die am 1. März 2011 noch in Kraft waren 

(aber jeweils gegebenenfalls die Versionen ab Juli 1996). Das GeGA liefert Ihnen gern Kopien von 

Versionen, die nicht im Internet abrufbar sind. Versionen, die ab Mai 2005 ausser Kraft getreten 

sind, finden Sie zudem auf der Website www.lexfind.ch. 

Standardmässig zeigt die Systematik nur die Erlasse an, die am Stichtag in Kraft sind.  

Um auch ausser Kraft getretene Erlasse anzuzeigen, muss das entsprechende Feld markiert werden. 

 

Bei der Volltextsuche kann man einfach die Markierung oben rechts aufheben und so alle 

aufgehobenen Erlasse berücksichtigen oder den massgebenden Zeitraum durch die Eingabe eines 

bestimmten Datums einschränken. 

 

 

 

4.3. Links auf einen Erlass einrichten 

Mit einem Link (Verknüpfung) auf einen Erlass oder einen Artikel innerhalb eines Erlasses können 

Sie z.B. die Rechtsgrundlagen ihrer Tätigkeit angeben oder einen Text, den Sie oft verwenden, 

rasch zugänglich machen. 

http://www.lexfind.ch/
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4.3.1. Arten von Links: aktualisierter oder fester Link? 

> Für eine Verknüpfung mit der jeweils neuesten einer Systematiknummer zugeordneten Version 

verwenden Sie einen aktualisierten Link. 

> Für eine Verknüpfung mit einer bestimmten Version (z.B. eine in einem bestimmten Zeitraum 

geltenden Version oder eine bei einem allfälligen Wechsel der Systematiknummer 

weiterfunktionierende Version) verwenden Sie einen festen Link. 

 

4.3.2. Wie man einen aktualisierten Link einrichtet 

> Verknüpfung mit einem Erlass 

Syntax: http://bdlf.fr.ch/data/<SGF-Nr.>/<Sprachcode: de/fr> 
> Beispiel: http://bdlf.fr.ch/data/10.1/de für die KV auf Deutsch 

 

> Verknüpfung mit einem Artikel 

Syntax: http://bdlf.fr.ch/data/<SGF-Nr.>/<Sprachcode: de/fr>/art<Nr.> 
> Beispiel: http://bdlf.fr.ch/data/10.1/de/art87 

 

 

4.3.3. Wie man einen festen Link einrichtet 

Um einen Link zu einer bestimmten Version einzurichten, muss man die Versionsnummer 

verwenden (Kennung, die jeder Version in der Datenbank zugeordnet ist). 

> Wird der Erlasstext angezeigt, so erscheint die Versionsnummer in der Adresszeile des 

Browsers. 

> In einem Suchergebnis öffnet man mit einem Rechtsklick auf die betreffende Version das 

Kontextmenu und wählt «Verknüpfung kopieren» (oder «Eigenschaften» und liest dann die 

Nummer ab). Siehe nachfolgende Bildschirmkopie. 

 

Syntax: http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/<ID> 
> Beispiel: http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/49 

 

 

http://bdlf.fr.ch/data/10.1/de
http://bdlf.fr.ch/data/10.1/de/art87
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/49
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4.3.4. Sonderfall 

Damit ein Link auf alle Versionen eines Erlasses auch dann fest bleibt, wenn die 

Systematiknummer ändern sollte, muss man an deren Stelle die Kennung (von der Datenbank 

zugeordnete Nummer) des Erlasses (nicht etwa die Systematiknummer) verwenden. 

NB: Es ist nicht nötig, in der Systax die Sprache anzugeben; die Anwendung wählt diese nämlich automatisch aufgrund 

der Sprache des Browsers. 

Syntax: http://fr.chlex.ch/frontend/texts_of_law/<ID> 

> Beispiel KV: http://bdlf.fr.ch/frontend/texts_of_law/1 verwenden 

anstelle von http://bdlf.fr.ch/data/10.1/fr. 

 

Die Kennung findet man mit einem Rechtsklick auf den Erlasstitel (aufpassen, nicht etwa eine 

Version anklicken!), wobei man im Kontextmenu die Funktion «Verknüpfung kopieren» wählt 

(oder «Eigenschaften» und dann die Nummer abliest). Siehe nachfolgende Bildschirmkopie. 
 

 

 

4.3.5. Einschränkung 

Die Datenbank ermöglicht es standardmässig nicht, einen Link auf einen Gliederungsabschnitt der 

Systematik einzurichten und auf diese Weise die Erlasse dieses Abschnitts anzuzeigen. 

 

Die Verantwortlichen von Websites des Staates können aber vom GeGA einen solchen Link 

einrichten lassen. 
  

http://fr.chlex.ch/frontend/texts_of_law/%3cID
http://bdlf.fr.ch/frontend/texts_of_law/1
http://fr.clex.ch/data/10.1/fr
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5. Zwei Texte nebeneinander anzeigen 

Word bietet die Möglichkeit, zwei Texte nebeneinander anzuzeigen und sie synchron 

durchzublättern. 

Als Erstes öffnen Sie die betreffenden Word-Dokumente. Anschliessend klicken Sie in der 

Multifunktionsleiste von Word 2007 und 2010 auf die Registerkarte «Ansicht» und in der Gruppe 

«Fenster» auf «Nebeneinander anzeigen» und (falls gewünscht) auf «Synchroner Bildlauf». 

 

6. Versionen vergleichen 

Zum Vergleichen von zwei Word-Dokumenten klicken Sie in der Multifunktionsleiste von Word 

2007 und 2010 auf die Registerkarte «Überprüfen» und in der Gruppe «Vergleichen» auf die 

entsprechende Schaltfläche. 

 

NB: Die Website http://www.LexFind.ch verfügt über eine integrierte Vergleichsfunktion. Im 

Suchergebnis klicken Sie einfach die betreffenden Versionssymbole an. 

 

 

 

http://www.lexfind.ch/
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7. Suche von chronologischen Quellen 

7.1. Von einem konsolidierten Erlass aus 

Die Dokumente der BDLF sind mit ihren Quelldokumenten in der ASF verbunden. Ein Klick auf 

« Zugehörige chronologische Dokumente » öffnet die Liste dieser Links; ein weiterer Klick öffnet 

das gewünschte ASF-Dokument. 

NB: Der Link funktioniert auch in umgekehrter Richtung (von einem ASF-Text aus zu den 

zugehörigen konsolidierten Erlassen, z.B. zu denen, die durch dessen Schlussbestimmungen 

geändert werden). 

 

 

Die Erlasse der ASF unterscheiden sich optisch von denen der BDLF durch eine bläuliche Kopfleiste. 
  



Amt für Gesetzgebung GeGA 

Seite 12 von 13 

 

7.2. In der Amtlichen Sammlung (ASF) [mit ASF-Nr., im Titel, im Volltext] 

Um die ASF-Dokumente stabil und rasch verlinken zu können, werden diese (ab 2002, dem ersten 

Jahrgang) im PDF-Format auf die Website der BDLF übernommen, was es ermöglicht hat, eine auf 

die ASF zugeschnittene Suchfunktion zu schaffen, die folgende Suchkriterien unterstützt: 

> Jahrgang [1] 

> ASF-Nr. [2] 

> Titelsuche [3] 

> Volltextsuche [4] 

NB: Eine Phrasensuche mit Anführungszeichen ist nicht möglich (im Gegensatz zur Suche in der 

BDLF). 

  

 

 



Amt für Gesetzgebung GeGA 

Seite 13 von 13 

 

8. Bekannte Probleme («known issues») 

Die jetzige Version der Anwendung weist folgende bekannte Einschränkungen auf. 

 

8.1. Benutzungssprache 

Die Anwendung interpretiert die Sprache, in der ein BDLF-Dokument geöffnet wird, als 

Benutzungssprache der laufenden Sitzung und verwendet sie auf den folgenden Seiten. So kann es 

geschehen, dass die Erlasstitel auf Französisch, die Fundstellen jedoch auf Deutsch angezeigt 

werden oder umgekehrt. Um zur gewünschten Benutzungssprache zurückzugelangen, muss man 

oben auf der Seite nochmals die Sprache wählen (es ist aber nicht nötig, die Suche zu wiederholen). 

Es ist jedoch normal, dass die Fundstellen in der Sprache erscheinen, in der sie gefunden worden 

sind (standardmässig erstreckt sich die Suche nämlich auf beide Amtssprachen, sie kann aber auf 

eine eingeschränkt werden). 

8.2. Keine Suche mit Anführungszeichen in der ASF 

Eine Phrasensuche mit Anführungszeichen ist in der ASF im Gegensatz zur Suche in der BDLF 

nicht möglich. 

8.3. Totalrevidierte Erlasse 

Bei einer Totalrevision bleibt der frühere Erlasstitel indexiert und eine Suche nach dem 

aufgehobenen Erlass mit einem Wort aus dessen Titel führt zwar zur richtigen Systematiknummer. 

Es wird aber der Titel des geltenden Erlasses angezeigt, auch wenn man die Suche nach Datum 

einschränkt. Zur gewünschten Version gelangt man in diesem Fall über die Liste «Frühere 

Versionen». 

Hinweis: Die früheren Versionen eines vor dem 1. März 2011 totalrevidierten Erlasses sind nicht in 

das neue Programm zur Verwaltung der BDLF übernommen worden (vgl. oben, Ziff. 4.2). 

 

8.4. Gewisse Seiten einer Word-Datei werden nicht ausgedruckt 

Kann eine Seite einer Word-Datei nicht ausgedruckt werden, so liegt das sehr wahrscheinlich daran, 

dass diese Datei versteckte Felder enthält (diese dienen der Verwaltung der Datenbank; für deren 

Nutzung werden sie aber nicht benötigt). Diese Felder können Sie so löschen: 

 Alles auswählen: Ctrl + A 

 Feldfunktionen anzeigen: Alt + F9 

 Störendes Feld anklicken und löschen (bei mehreren Feldern jeweils wiederholen) 

 


